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RS OGH 1954/12/22 3Ob639/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.12.1954

Norm

ABGB §1323 A

ABGB §1333

Rechtssatz

Wenn der Wert beschädigter oder zerstörter Sachgüter zu einem bestimmten Zeitpunkt verlangt wird, kann die

Verzinsung erst von dem Zeitpunkt an gefordert werden, von dem ab die Güter, wären sie vorhanden geblieben, den

verlangten Wert erreicht hätten.
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